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gegliedert oder aus diesem ausgegliedert werden, 
so bedarf diese Veränderung der Zustimmung des 
Bezirkstages.

Lehnt der Bezirkstag eine von zentralen staatlichen 
Organen beantragte Veränderung des Unter
stellungsverhältnisses ab, entscheidet der Minister
rat. Bei Gründung und Schließung von volkseige
nen Betrieben, die dem Rat des Bezirkes nicht 
unterstehen, ist eine Stellungnahme des Rates des 
Bezirkes einzuholen.

Auf dem Gebiet der Planung und Lenkung der Ar
beitskräfte und des Nachwuchses sind der Bezirkstag

und seine Organe verantwortlich für:

1. die Planung der Arbeitskräfte und der Berufsaus
bildung für alle Bereiche der örtlichen Wirtschaft 
sowie für die volkswirtschaftlich richtige Lenkung 
der Arbeitskräfte und des Nachwuchses im Bezirk 
und für die Sicherung der Versorgung der Schwer
punktbetriebe mit Arbeitskräften;

2. die Ausarbeitung von Arbeitskräftebilanzen und in 
diesem Zusammenhang die Bestätigung der Kenn
ziffern der Arbeitskräfteplanvorschläge aller Be
triebe und Einrichtungen;
die Kontrolle der Einhaltung der Arbeitskräfte
pläne dieser Betriebe und Einrichtungen, insbeson
dere der Ausnutzung des Arbeitszeitfonds, der Ent
wicklung und Anwendung wirksamer Formen des 
materiellen Anreizes, der Einhaltung des geplanten 
Lohnfonds und der planmäßigen Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen in allen Betrieben und Ein
richtungen;

3. die planmäßige Nutzung und den richtigen Einsatz 
der Arbeitskräftereserven und die planmäßige 
Werbung und Lenkung der Arbeitskräfte und des 
Nachwuchses.

B. Die Rechte und Pflichten auf dem Gebiet 
der Finanzen und der Preise

1. Der Bezirkstag und seine Organe sind verantwort
lich für die Ausarbeitung, Beschlußfassung und 
Durchführung des Haushaltsplanes des Bezirkes in 
Übereinstimmung mit dem Volkswirtschaftsplan 
des Bezirkes.

2. Der Bezirkstag entscheidet innerhalb des Anteils, 
der dem Bezirk nach dem Staatshaushaltsgesetz zu- 
stehi. über die Beteiligung der Kreise an den Ein
nahmen aus der volkseigenen Wirtschaft, den Steu
ern der halbstaatlichen und privaten Betriebe — 
soweit dieses Recht nicht den Kreisen zusteht — so
wie über die Zuweisungen zum Ausgleich der Haus
halte der Kreise und über die Verwendung seiner 
Haushaltsreserve.
Er kann das Verfügungsrecht über die Haushalts
reserve bis zu einer bestimmten Höhe dem Rat des 
Bezirkes übertragen. Der Rat des Bezirkes kann in 
diesem Falle das Verfügungsrecht in beschränktem 
Umfang auf den Leiter der Abteilung Finanzen 
übertragen.
Der Bezirkstag beschließt über die Verwendung der 
Mehreinnahmen und Einsparungen, des Rücklagen
fonds der Volksvertretung und der NAW-Mittel. 
Die Beschlüsse sind auf der Grundlage des Gesetzes 
über den Staatshaushaltsplan des jeweiligen Jahres 
zu fassen.

Der Bezirkstag bestätigt im Zusammenhang mit 
der Beschlußfassung des Haushaltsplanes 

den Plan der Finanzierung des Wohnungsbaues, 
den Plan der Finanzierung des Baues kultureller 
und sozialer Einrichtungen und 
den Plan der Entwicklung der Spareinlagen der 
Bevölkerung.

3. Der Bezirkstag und seine Organe sind verantwort
lich für:
a) die Anleitung und Kontrolle der Organe der 

Staatsmacht der Kreise auf dem Gebiet der 
Finanzen und der Preise in ihrem Verantwor
tungsbereich.
Sie sind darüber hinaus verantwortlich für den 
Einzug der Einnahmen für den Haushalt der 
Republik sowie die Finanzierung der plan
mäßigen Zuführungen an die zentral- und 
bezirksgeleiteten volkseigenen Betriebe;

b) die Koordinierung der Tätigkeit der Organe des 
einheitlichen Finanzsystems in ihrem Verant
wortungsbereich. Diese Koordinierung erfolgt 
vor allem im Finanzbeirat;

c) die Durchsetzung der vom Ministerrat fest-N 
gelegten Grundsätze der Preispolitik, die Preis
bildung für Erzeugnisse und Leistungen, für die 
der Rat des Bezirkes nach den gesetzlichen 
Bestimmungen verantwortlich ist;

d) Maßnahmen zur Aufholung von Mindergewin
nen oder außerplanmäßigen Verlusten der be
zirksgeleiteten volkseigenen Betriebe bzw. die 
Abdeckung dieser Mindergewinne oder außer
planmäßigen Verluste aus dem Haushalt;

e) Maßnahmen zur Beseitigung einer planwidrigen 
Inanspruchnahme von Krediten (einschließlich 
Überbrückungskrediten) bei den bezirksgeleite
ten volkseigenen Betrieben. Sie haben ferner zu 
entscheiden, aus welchen Quellen diese zusätz
lichen Kredite abzudecken sind;

f) die Gewährung von Überbrückungshilfen an die 
Räte der Kreise sowie für Maßnahmen zur 
Rückzahlung der ausgereichten Überbrückungs
hilfen;

g) die Bestätigung der Stellenpläne in ihrem Ver
antwortungsbereich im Rahmen des durch die 
zentralen staatlichen Organe bestätigten Volu
mens des Bezirkes. Sie bestätigen in Abstim
mung mit den Organen der Staatsmacht der 
Kreise das Volumen für die Kreise;

h) die Erfassung, Nutzung und Erhaltung des 
Volkseigentums. Der Bezirkstag beschließt über 
Veränderungen des volkseigenen Vermögens.

4. Der Bezirkstag und seine Organe haben zu sichern, 
daß in allen staatlichen Organen sowie bezirks
geleiteten Betrieben und Einrichtungen eine straffe 
Finanzdisziplin herrscht und die Prinzipien der 
strengsten Sparsamkeit eingehalten werden.

5. Die Bezirksstellen der Deutschen Notenbank, der 
Deutschen Investitionsbank und der Deutschen 
Bauernbank sind dem Bezirkstag und seinen Or
ganen zur Berichterstattung über die Erfüllung 
ihrer Pläne, über die Einhaltung der Kreditbestim
mungen sowie über das Ergebnis der Lohnfonds
kontrolle, auch in den zentralgeleiteten Betrieben 
und Einrichtungen, verpflichtet.


